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in der gleichen Zeit dank der all
gemeinen Senkung des Zinsniveaus 
und der erleichterten An- und Ab
zahlungsbedingungen im Rahmen 
des Federal Housing Act und des 
Veterans Act um rund 18“/o zuge
nommen. Seit Herbst des vergange
nen Jahres w ar der von dieser 
Seite ausgehende Nadifragezuwadis 
erstmals groß genug, um den an 
anderer Stelle entstehenden Nach
frageverlust überzukompensieren. 
Seitdem ist das Bruttosozialprodukt 
auch wieder leicht gestiegen und 
hat im 1. Q uartal 1955 den Stand 
vom Frühjahr 1953 wieder erreicht.

Man wird in der weiteren Zeit 
jedoch kaum mit einer gleich großen 
Zuwachsrate des Privaten Ver

brauchs rechnen dürfen, es sei denn, 
daß sich der Staat zu w eiteren 
Steuererm äßigungen entschlösse 
oder daß eine grundlegende Ände
rung der Sparneigung der Kon
sumenten einträte. Ebensowenig 
ist mit einem Anhalten der bis
herigen Zuwachsrate der W oh
nungsbauinvestitionen zu rechnen, 
da die seit einiger Zeit zu beobach
tende Angebotsverknappung bereits 
zu Zinssteigerungen geführt hat, 
während es auf der anderen Seite 
in einzelnen Fällen wegen des re
lativ  großen Angebots auf dem 
W ohnungsm arkt schon zu M iet
preissenkungen gekommen ist.

Durch die verschiedenen kon
junkturpolitischen Eingriffe des

Staates auf dem Gebiet des Finanz- 
und Kreditwesens ist es bisher 
wohl gelungen, eine stärkere 
Schrumpfung der gesamten Nach
frage zu verhindern und eine be
grenzte Erholung herbeizuführen. 
Es deutet gegenwärtig jedoch noch 
nichts darauf hin, daß die am erika
nische W irtschaft in eine neue Auf
schwungsphase eingetreten ist. Man 
hat vielm ehr den Eindruck, als sei 
durch das aktive Eingreifen des 
Staates die Abschwungsphase ver
kürzt, ein Teil der den nächsten 
Aufschwung tragenden Kräfte da
durch aber auch vor der Zeit ver
braucht, so daß das W ellental, das 
dem W ellenberg folgt, gleichzeitig 
flacher und länger geworden ist. (Ru)

Dr. W alther E. Schm itt, S tu ttgart:

Die Saarwirtschaft und der Artikel XI des Saarstatuts

W enn die Bundesregierung daran geht — was nicht 
vor dem A m tsantritt des Saarkommissars und der 

Abstimmung der Saarbevölkerung über das Statut der 
Fall sein dürfte —, der im Art. XI dieses Statuts nieder
gelegten Bestimmung, nämlich „der saarländischen 
W irtschaft Entwicklungsmöglichkeiten im weitesten 
Umfang zu geben", durch die hierzu notwendigen 
D reierverhandlungen Leben zu verleihen, dann wird 
man sich zuvor über eine Tatsache klar werden müs
sen: daß nämlich der Begriff einer „Saarländischen 
W irtschaft", insofern man darunter ein irgendwie ein
heitliches Gebilde verstehen wollte, in W ahrheit eine 
Fiktion ist.
Dazu braucht man sich nur die Entstehung des „Saar
landes" auf Grund der bekannten machtpolitischen Ent
scheidungen zu vergegenwärtigen. Tatsächlich wurde 
das, was heute „saarländische Wirtschaft" genannt 
wird, aus dem ursprünglichen gesamtdeutschen W irt
schaftskörper durchaus unorganisch herausgeschnitten. 
Der einzig gültige Gesichtspunkt war die Absicht, die 
Kohle- und Stahlwirtschaft dieses Raumes nicht mehr 
innerhalb der deutschen Staatsgrenzen zu belassen. 
Allerdings konnte man hierfür auch offensichtlich lo
gische wirtschaftliche Gründe anführen, so vor allem 
die einstige gemeinsame industrielle Entwicklung der 
Saar und Lothringens innerhalb des Deutschen Reiches 
vor dem ersten W eltkrieg. Gerade die französische 
W irtschaftsplanung der letzten Jahre bewies jedoch, 
daß für sie dieser frühere Zusammenhang nur noch am 
Rande Interesse besitzt.
Für die W irtschaft dieses Gebiets konnte es allerdings 
zunächst durchaus nebensächlich sein, welchen Einflüs
sen sie ihre neue Situation „zwischen den Grenzen" zu 
verdanken hatte. Für sie galt es lediglich, sich auch in 
den neuen V erhältnissen einzurichten und nach besten 
Kräften durchzusetzen. Daher kann man aber heute am 
strukturellen Bild der „Saarwirtschaft" deutlich die 
verschiedenen Etappen und Einflüsse ablesen, die auf 
die Saar im Laufe der letzten Jahre vom Politischen her 
einwirkten: mag es sich um die Praxis des französischen 
W irtschaftsprotektionismus, um die Gründung der

M ontanunion oder in jüngster Zeit nun auch um die 
Intensivierung des deutsch-französischen W irtschafts
verhältnisses handeln.
Die verschiedenen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die 
von diesen Einflüssen ausgingen, w aren jeweils für ver
schiedene Zweige der „Saarwirtschaft" von durchaus 
unterschiedlicher Bedeutung, und ihre Dispositionen 
w aren entsprechend. Das Ergebnis ist, daß auch heute 
gegenüber der weiteren Zukunft im Zeichen des Saar
statuts von der saarländischen W irtschaft die verschie
densten Wünsche, Erwartungen und W iderstände gel
tend gemacht werden. Um ihre Bedeutung im Einzelfall 
richtig einschätzen zu können, seien daher die Inter
essengruppen innerhalb der Saarwirtschaft kurz Um
rissen:
A ls e rs te s  is t die ü b e rra g en d e  B edeutung d er M ontanun ion  
zu e rw äh n en : Rund ein  D ritte l der A rb e itn eh m er im S aar
g eb ie t is t  durch die G ründung  d ieser Union in gew issem  
Sinne b e re its  aus der „S aarw irtschaft" au sg eg lied ert und  
steh t, w en ig s ten s w as das A ußenhande lssystem  an lang t, im 
g rößeren  Z usam m enhang des .G em einsam en  M ark tes" .
A ls zw eite  G ruppe lassen  sich die In d u strien  zusam m en
fassen , die v o rw iegend  ex p o rto rien tie r t sind u n d  zu denen— 
n eb en  d er H ü tten in d u strie  —  die w e ite rv e ra rb e iten d e  Indu
strie  d e r  e rs te n  und  zw eiten  Stufe sow ie die keram ische, 
die chem ische u n d  die G las industrie  gehören .
Eine e igene  w irtschaftspolitische H altu n g  n im m t sodann  der 
H andel e in , d e r som it a ls  d ritte  w ichtige In te ressen g ru p p e  
bezeichnet w erden  kann.
Und schließlich sind  noch H andw erk  u n d  L andw irtschaft als 
se lbständ ige  F ak to ren  zu beachten , u n d  zw ar insofern , a ls 
das H andw erk  hinsichtlich se iner w irtschaftlichen In te ressen  
vo rw ieg en d  o rtsgebunden  ist, w äh ren d  die L andw irtschaft 
im  S aarg eb ie t eine unverh ä ltn ism äß ig  u n te rg eo rd n e te  R olle 
spielt.
Zahlenm äßig  U m rissen  fü h rt d iese  A ufg liederung  nach b e 
so nderen  w irtsd iaftspo litischen  In te resse n g ru p p en  innerh a lb  
d er Saarw irtschaft zu fo lgenden  V erh ä ltn issen : R und 105 000 
M enschen o d e r  rund  ein  D ritte l a lle r  B eschäftigten sind  u n 
m itte lb a r  m it d er M on tanunion  v erbunden . E tw a 42 000 sind  
—  neben  d er H ü tten in d u strie  —  in  v o rw iegend  e x p o rt
o r ie n tie rte n  In d u strien  tä tig ; 59 000 a rb e iten  im H andw erk  
(h iervon  rund  29 000 im  B auhandw erk ); u n d  etw as ü b e r 
30 000 sind dm H andel u n d  B ankw esen  tä tig . Je d e  d iese r 
G ruppen  nim m t zu d er S tatu tsbestim m ung, die d er S aar „w irt
schaftliche Entw icklungsm öglichkeiten im w e ites ten  Umfang" 
zusichert, e in e  a n d e re  H altung  ein.

378 1955/V II



F ü n f verschiedene B lichrichtungen
Um mit den W i r t s c h a f t s g r u p p e n z u  beginnen, 
die mit d e r  M o n t a n u n i o n  verbunden sind, so 
ist offensichtlich, daß für sie die Sicherung ihrer Kon
kurrenzfähigkeit der oberste und ausschlaggebende 
Gesichtspunkt sein muß, sind sie doch im Zeichen des 
„Gemeinsamen Marktes" dem allgem einsten und 
direktesten  W ettbewerb ausgesetzt, ohne sich hinter 
einem  handelspolitischen Schutz in Form von Kon
tingenten  und Zöllen verstecken zu können. Damit 
s te llt sich für diese Gruppe und somit für ein Drittel 
a ller Saareinwohner zugleich die Frage, ob die W irt
schaftsunion mit Frankreich diese Konkurrenzfähigkeit 
fördert. Die A ntw ort hierauf kann nur ein eindeutiges 
N ein sein.
Nicht nur, daß Saarbergbau und Saarhütten (wie die 
gesam te Industrie der Saar, die auf Absatz außerhalb 
der Territorium sgrenzen angewiesen ist) durch den 
überhöhten Franc-Kurs im W ettbewerb beeinträchtigt 
w erden: eine ganze Anzahl anderer Faktoren trug in 
den letzten Jahren  zusätzlich dazu bei, ihre Lage im 
Zeichen der wirtschaftlichen Bindung an Frankreich 
noch zu erschweren.
D ie unzure ichenden  Investitionen infolge der N iditbeteiliffung  
d e r  S aar am  M onnet-Plam  zur M odern is ie ru n g  der G rund
in d u str ien , in fo lge  d e r  unzulänglichen M öglichkeiten  zur 
E igen finanzierung  so w ie  iniolge des v ie l zu k le in en  sa a r
länd ischen  K apita lm ark tes, der du rd i die b esonderen  Re- 
d isk o n tv o rsd ir iften  noch zusätzlich v e re n g e r t w urde. F erner 
d ie  Schädigung d er G rubenbetriebe u n d  S aa rh ü tten  durch 
d ie  französische Z w angsverw altung, d ie vielfach m it unzu
läng lichen  K räften  u n d  oft auch m angelndem  g u ten  W illen  
geschah. U nd schließlich die zielbew ußte F ö rderung  u n d  Ent
w ick lung  d er französischen Konkurrenz speziell in  Lothringen, 
w o n icht n u r  e in  „M usterrevier“ der C harbonnages de France 
au fg eb au t w urde, sonde rn  — gleichfalls m it s ta a tlich e r U nter
s tü tzu n g  —  auch eine  hochmoderne S tah lindustrie , die nun 
d e r  saarländ ischen  M ontanindustrie nicht n u r beim  E x p o rt,, 
so n d e rn  auch a u f  dem  französischen B innenm arkt m eh r und  
m e h r en tg eg en tr itt.
Von den Saarhütten wird infolgedessen die weitere 
Entwicklung auch trotz der augenblicklichen Stahl
konjunktur mit Sorge betrachtet. Sowohl hinsichtlich 
der Produktion von Roheisen und Rohstahl w ie bei 
der H erstellung von Walzwerkerzeugnissen konnten 
die Saarhütten seit 1951 kaum noch eine ins Gewicht 
fallende Vergrößerung verzeichnen, w ährend gleich
zeitig der französische Markt für den Absatz zu
nehm end an Bedeutung verliert. Die Vollbeschäftigung 
der Saarhütten hängt demgemäß bereits heute von den 
A ufträgen ab, die aus der Bundesrepublik kommen. 
W ie früher ist damit die Stahlindustrie der Saar wie
der eng mit dem Konjunkturverlauf der deutschen 
W irtschaft verbunden. Von einem Gesamtversand von 
2,3 Mill. t  Rohstahl setzten die Saarhütten im Jahre 
1954 noch rund ein Drittel (760 000 t) in Frankreich ab, 
w ährend der zunehmende Auftragseingang aus der 
Bundesrepublik erwarten läßt, daß die Lieferungen 
dorthin nunmehr die gleidie Höhe erreichen.
Die nach den Montanindustrien zahlenmäßig zweit
stärkste Wirtschaftsgruppe der Saar ist das H a n d 
w e r k .  H ier fallen jedoch besondere wirtschafts
politische Interessen weitgehend weg, insoweit von 
ihnen nicht der allgemeine W ohlstand berührt wird. 
Nun nimmt die Saar an der breiten westeuropäischen 
K onjunktur ebenso teil wie die Beneluxländer, die 
Bundesrepublik und in letzter Zeit auch Frankreich. 
Besondere Sorgen scheinen sich damit für das Saar
handw erk bezüglich der wirtschaftlichen Lage zu er
übrigen, wenn nicht die Zukunft der Bauwirtschaft mit 
allein rund 29 000 Beschäftigten Anlaß zu Befürch
tungen böte. Geht nämlich die Bautätigkeit im Saar
gebiet im bisherigen Umfang weiter, dann wird der

Nachholbedarf besonders beim W ohnungsbau etwa 
1958 erschöpft sein, und eine starke Schrumpfung 
dieses für die K onjunktur wichtigen W irtschafts
zweiges w äre unausbleiblich. Der Nachteil des kleinen 
W irtschaftsgebiets, das nur geringe Möglichkeiten für 
andere Bauprojekte bietet, macht sich hierbei zusätz
lich bemerkbar. Und so könnte es denn sein, daß das 
H andwerk sich von der Durchführung des Artikels XI 
in erster Linie die Sicherung des Baumarktes ver
spricht. In jedem  Fall aber gehen die Forderungen des 
Handwerks in Richtung der w eiteren wirtschaftlicheri 
Entwicklung der Saar, und hier ist fraglich, ob diese 
bei Aufrechterhaltung der Union mit Frankreich mög
lich ist, oder ob sie nicht gerade die Aufhebung dieser 
Union fordert.
Das wirtschaftspolitische Gegenstück, wenn man so 
will, zur Position des Handwerks bildet die Einstellung 
der vornehmlich auf E x p o r t  angewiesenen I n d u 
s t r i e n  der Saar. Die Situation der eisenschaffenden 
Industrie wurde bereits beleuchtet. Neben ihr stehen 
aber außerdem noch die w eiterverarbeitenden Eisen
industrien sowie eine Reihe anderer Industriezweige, 
von denen die wichtigsten die elektrotechnische und 
die optische, die keramische und die chemische Indu
strie sind.
Für alle diese Industrien gilt, daß sie wohl durchweg 
unter der Benachteiligung durch den unrealen Franc- 
Kurs sowie unter den hohen Steuer- und Soziallasten 
leiden, die ihnen durch die französischen Anpassungs
vorschriften auferlegt sind, daß sie aber bisher einen 
Großteil ihres auswärtigen Absatzes auf dem fran
zösischen M arkt unterbringen konnten und daher durch 
diese V erhältnisse doch nicht entscheidend geschädigt 
werden. Geht die saarländische Exportindustrie aller
dings auf Auslandsm ärkte außerhalb der Französischen 
Union, dann kann sie sich nur mit erheblichen Preis
zugeständnissen behaupten, w ährend ihr andererseits 
die Finanzierungshilfen nicht zur Verfügung stehen, 
von denen z. B. die westdeutsche oder die britische 
Exportindustrie profitieren können. Abermals wird 
hier die Abschließung vom übrigen Deutschland zu
gleich zu einer Abschnürung von großen wirtschaft
lichen Hilfsmitteln.
Die M arktchancen der saarländischen Exportindustrien 
sind sehr unterschiedlich und wie die gesamte Saar
wirtschaft nicht auf einen N enner zu bringen. V er
schiedene dieser Industriezweige können sich auch 
heute noch gegenüber der französischen Konkurrenz 
mit Erfolg behaupten, während sie sich andererseits 
die Frage vorlegen, wie sich ihre Lage gestalten wird, 
wenn es zur Beseitigung des französischen Handels
schutzes kommt. Die Befürchtungen gehen teilweise 
dahin, daß in diesem Fall die Saarunternehm en von 
der übermächtigen, mit unausgeschöpften Kapazitäts
reserven ausgerüsteten westdeutschen Konkurrenz an 
die W and gedrückt und vielleicht auch ru iniert wür
den. Und demgemäß sind aus diesem Lager in letzter 
Zeit verschiedentlich W arnungen vor der Liberalisie
rung des französischen Außenhandels und vor Zoll
senkungen laut geworden. Es ergab sich das seltsame 
Schauspiel, daß von Unternehmen, die in dem Gebiet 
ansässig sind, das sich anheischig macht, der erste 
W egbereiter eines gemeinsamen Europa zu sein, die 
Aufrechterhaltung von Handelsschranken und Zoll
m auern gefordert wird!
Aus durchsichtigen politischen M otiven werden diese 
Stellungnahmen auch von der Regierung des M inister
präsidenten Hoffmann besonders unterstrichen und 
unterstützt. Ein Organ der derzeitigen Saarregierung 
beschäftigte sich kürzlich sogar in einer ganzen Auf
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satzreihe mit den unterschiedlichen „Gefahren" aus 
der Liberalisierung und Zollsenkung, Die Korrespon
denz mußte aber dodi audi zugeben, daß diese Frage 
von den Saarunternehmungen sehr untersdiiedlidi be
urteilt w ird und daß auch zahlreidie „gefährdete“ 
Firmen ihre Chancen bei einer Liberalisierung durdi
aus zuversiditlidi betraditen. Der W iderstand, der in 
der Saarwirtschaft gegen einen möglichen freien Han
delsverkehr mit der Bundesrepublik auftritt, schrumpft 
also auf einige wenige und sehr junge Unternehmen 
zusammen. Zudem ist zu berüdcsichtigen, daß diese 
protektionistischen Neigungen keine Besonderheit der 
Saarw irtsdiaft sind, sondern daß sie heute überall 
dort anzutreffen sind, wo in der Kriegs- bzw. der nadi- 
folgenden M angelw irtsdiaft eine unorganisdie Aus
weitung der Produktionskapazität mit Einführung 
neuer Produktionszweige erfolgte. Und auch die Saar 
wird n id it darum herumkommen, hier gewisse Korrek
turen durch die weitere Entwicklung in Kauf zu 
nehmen.
Als v ierte w irtsdiaftspolitische Gruppe des Saarraums 
ist der H a n d e l  zu nennen. Und wenn die M ontan
industrie der Saar vornehm lidi den freien W ettbewerb 
auf dem „Gemeinsamen M arkt“ im Auge haben muß, 
das Handwerk den örtlidien W ohlstand vertritt und 
die Exportindustrie teilweise zur Beibehaltung der 
französisdien Sdiutzmaßnahmen neigt, dann ist der 
Saarhandel der natürlichste und entschiedenste Befür
w orter eines ungehinderten und engen W irtsdiafts- 
austausdies mit der Bundesrepublik, wobei allerdings 
n id it übersehen wird, daß dieses Ziel nur in Etappen 
erreid it werden kann.
W äre die Haltung des Saarhandels eine andere, so 
würde dieser W irtschaftszweig seine eigentliche Funk
tion verleugnen. Die Tatsadien des täglichen Lebens 
liefern ihm jedodi außerdem immer wieder die A rgu
m ente für seinen Kampf gegen die bisherige Ab
schließung der Saar von ihrem natürlid ien  Zuliefe- 
rungs- und Absatzgebiet, während es n id it überrascht, 
daß aus dem gleidien Grund der Saarhandel bei der 
Saarbrüdier Regierung der Verdächtigung ausgesetzt 
wird, er treibe „nationalistisdie Anschlußpropaganda". 
Daß die Saarwirtschaft sowohl für die Industrie
ausrüstung wie für die Konsumgüterversorgung Zu
fuhren aus W estdeutschland braucht und daß die bis
her von Paris zugestandenen Kontingente und Sonder
kontingente hierfür nicht ausreichen, kann allerdings 
auch von der Regierung nicht bestritten werden.
W ird zum Schluß noch die L a n d w i r t s c h a f t  er
wähnt, dann gesdiieht dies nur, um die unverhältnis
mäßig geringe Bedeutung dieses W irtsdiaftszweiges 
in dem hochindustrialisierten Saargebiet zu beleuditen. 
M it rund 4500 Besdiäftigten ist die Landwirtsdiaft der 
Saar ein Erwerbszweig, der rein zahlenmäßig keine 
Rolle spielt, dessen Lage aber durdi die Union mit 
F rankreidi nodi zusätzlich ersdiw ert wird. Denn die 
Landwirtsdiaft der Saar muß nun mit den weit besse
ren Boden- und Klim averhältnissen konkurrieren, von 
denen die französische Landwirtsdiaft profitieren 
kann.

D er französisch-saarländische W irtschaftsvertrag  
—  ein  M anöver

Aus dem wenn audi nur skizzenhaften Uberblidi über 
die verschiedenen Interessenriditungen in der Saar
wirtschaft dürfte klar werden, daß die Forderung des 
Art. XI des Saarstatuts, „Entwicklungsmöglichkeiten 
im w eitesten Umfang" für die Saarw irtsdiaft zu schaf
fen, den untersdiiedlichsten Auslegungen begegnen 
wird. Sie kann auf keine allgemeingültige Formel ge

bracht werden; um so mehr muß es aber gerade die 
Aufgabe der bundesdeutsdien Stellen sein, die sich 
übersdineidenden oder sich widersprechenden Inter
essen zu unterscheiden und gegeneinander abzuwägen 
und zu beachten, daß hierbei bedauerlicherweise das 
Saarbrücker Regime nodi ein besonders schlechter W eg
weiser ist. Besonders kraß hat dies der W irtsdiafts- 
vertrag  bewiesen, den die Regierung Hoffmann in 
Paris im letzten Mai unterschrieben hat und der offen
sichtlich den Versuch darstellt, durdi eine vollkommene 
Gleichsdialtung der Saarwirtschaft an die französi
schen V erhältnisse noch rasch vor Inkraftsetzung des 
Statuts einer echten Gleichberechtigung Deutschlands 
auf dem Boden der Saar endgültige Schranken zu 
setzen.
Es braucht an dieser Stelle nicht untersucht zu werden, 
ob die Bundesregierung diesen W irtschaftsvertrag 
überhaupt als bestehend und gültig anerkennen wird. 
Festzuhalten ist aber, daß das Saargebiet durch diesen 
V ertrag nunmehr zur französischen W irtschaftsprovinz 
wird. So werden z. B. alle W irtschaftszweige, die bis
lang noch ein gewisses Eigenleben besaßen, wie Spar
kassen und Genossensdiaftsbanken, ebenso wie das 
gesamte Kreditwesen und das Preisrecht dem franzö
sischen Schema angepaßt; und ebenso bleibt der Zoll
dienst entgegen vielfach irrtümlichen Auslegungen in 
der westdeutschen Presse dem französischen General
zolldirektor samt seinen Inspekteuren sowie einem 
französisdien Direktor mit dem. Auftrag zur „all
gemeinen Leitung" unterstellt. Der saarländische 
Direktor ist daneben offenbar nur eine Verzierung. 
Entscheidender für die wirtsdiaftliche Entwicklung 
sind aber folgende weitere Bestimmungen des V er
trages:
In v estitio n en  von  D ev isenauslände rn  und  som it in  e rste r  
Linie von W estdeu tschen  sind von  d er G enehm igung  des 
fran zö sisd ien  F inanzm in isters abhängig .
W irtsd ia ftssu b v en tio n en  dürfen  nicht „die W ettb ew erb s
b ed ingungen  zum N achteil der U nternehm en eines d e r  beiden 
L ändern ändern", w om it o ffenbar d er Jetzige Rückstand der 
Saarw irtschaft gegen ü b er der französisd ien  K onkurrenz  v e r
e w ig t w erd en  soll.
U nd endlich sind  in  einem  e ig en en  A bschnitt für die Saar- 
w irtsciiaft die „gleichen B elastungen", n icht n u r  be i Löhnen 
u n d  G ehältern , so n d e rn  au d i bei S teuern  u n d  Soziallasten  
festgeleg t, w ie sie die französische W irtschaft zu trag en  hat. 
Da die S aar jedoch p rozen tual um  ein V ielfaches m ehr auf 
den E xport an g ew iesen  is t  a ls F rankreich , b ed eu te t schon 
d iese V orschrift e ine  u n m itte lb are  G efährdung  d er w irt
schaftlichen S tellung  des G ebiets. H ie r  v o r  allem  is t die 
G leichschaltung der Saarw irtschaft u n d  ih re  v ö llig e  E inord
nu n g  in  das französische W irtschaftssystem  m it a llen  K on
sequenzen  e in e r  ersch w erten  K o nkurrenzsitua tion  v e ran k e rt.
Man weiß, daß M inisterpräsident Hoffmann diesen 
Vertrag unterschrieben hat, weil er von diesen Bin
dungen den Schutz seiner politischen Existenz er
hoffte — vor allem auch angesichts der Erklärung des 
Bundeskanzlers, daß das Verschwinden von Hoffmann 
und Grandval aus dem Saarregim e notwendig sei. Man 
weiß ebenso, daß auf französischer Seite dieser V er
trag auf die Tätigkeit einer bestimmten Gruppe von 
Politikern zurückgeht, die das Saargebiet immer noch 
als O bjekt eines überlebten Chauvinismus und ihres 
„couchemar d'Allemagne" betrachten. Insofern aber 
kann man doch hoffen, daß dieser Vertrag, ebenso 
wie die Personen, die ihn lancierten und Unterzeich
neten, lediglich eine Episode sein w ird und daß 
politischer W eitblick zusammen mit wirtschaftlicher 
Sachkenntnis in Paris wie in Bonn den W eg finden 
werden, um die Saarfrage aus ihrer heute immer noch 
vergifteten Atmosphäre herauszulösen. Im Sinne des 
Art. XI wird dann zugleich für die echten wirtschaft
lichen Interessen der Saar gesorgt werden können.
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